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Beschlussvorlage 
Ö/0587/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Geschäftsleitung 

Az.: GL/0280 

Sachbearbeiter 

Herr Groth 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 08.02.2024 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes und über die 
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger; hier: Neufassung aufgrund 

Änderung von § 6 Entschädigung, Sitzungsgelder 

 
 
Sachverhalt: 

 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2024 wurde seitens der Mitglieder des 
Haupt- und Finanzausschusses am 30.01.2024 dem Gemeinderat empfohlen, die Entschädigung für 
ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder wie folgt neu festzulegen: 
 
Jedes Gemeinderatsmitglied erhält pauschal monatlich 60,00 € 
 
Für jede notwendige Teilnahme an einer Sitzung des Gemeinderats pauschal 60,00 €  

 
Für jede notwendige Teilnahme an einer der nachfolgend genannten Ausschusssitzungen jeweils 
pauschal 40,00 €  

 
Haupt- und Finanzausschusses inkl. Haushaltsklausur 
Bauausschusses 
Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses 
Ferienausschusses 
Rechnungsprüfungsausschusses  
Konzessionsausschusses  

 
Ortsbesichtigungen und Besprechungen der Fraktionssprecher sollen jeweils pauschal mit 20,00 € 
vergütet werden. Das der Satzungsänderung zugrundeliegende Kalkulationsbeispiel zur Haushalts-
ansatzplanung stellt sich folgendermaßen dar:   
 

       

 
 Regelung 
nach HFA 
Vorschlag 

Spalte1 
Anzahl Sit-
zungen 

Anzahl Mit-
glieder 

Stunden-
schnitt € pro Std. GESAMT 

Gemeinderat 10 30 3 20,00 € 18.000,00 € 

HFA inkl. HH-Reserve 14 12 2 20,00 € 6.720,00 € 

BA 13 12 2 20,00 € 6.240,00 € 

UEV 4 12 2 20,00 € 1.920,00 € 

Ferienausschuss 1 12 2 20,00 € 480,00 € 

Außerplanmäßige GR 2 30 3 20,00 € 3.600,00 € 

Außerplanmäßige HFA 2 12 2 20,00 € 960,00 € 

RPA 7 7 2 20,00 € 1.960,00 € 
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Fraktionssitzungen 10 7 1 20,00 € 1.400,00 € 

Ortsbesichtigungen 2 12 1 20,00 € 480,00 € 

Klausurtagung 1 30 2 0,00 € 0,00 € 

        GESAMT 41.760,00 € 

       

 

Monatspauschale: 
Anzahl Mit-
glieder 30 

   

 

  Monatlich 12 
   

 

  
Pauschale in 
€ 60 

   

 

    21.600,00 € 
 

Ansatz ge-
samt 63.360,00 € 

 
Transparenzhinweise der Geschäftsleitung:  
Dem Büro der Geschäftsleitung ist aufgefallen, dass der HFA bei seinen Beratungen den Konzess i-
onsausschuss übersehen hat. Die Geschäftsleitung erkennt hierin ein Versehen und erlaubt sich 
daher, den KA ergänzend anderen Ausschüssen wie dem FA oder dem RPA in der Satzungsvorla-
ge gleichzustellen.    
 
Bei der Satzungsanpassung war aufgefallen, dass die Geltungsdauer bislang auf den 30.April 2026 
datiert war. Dies erscheint angesichts des bislang unklaren Wahltags der Kommunalwahl und etwa-
iger Stichwahlen im Hinblick auf eine gesicherte Rechtsgrundlage zur Wahlhelferentschädigung zu 
riskant zu sein. Die Geltungsdauer wurde daher auf den Tag des Zusammentritts des nächsten 
Gemeinderates der XVI. Wahlperiode bestimmt, um Rechtssicherheit auf der einen Seite mit der 
Handlungsfreiheit des nächsten Gemeinderates auf der anderen Seite zu vereinen.  
 
1. Finanzielle Auswirkungen 
 

JA  x wie erläutert (s.o.) 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 0587.  

 
2. Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtli-

chen Gemeindeverfassungsrechtes und über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Ge-
meindebürger mit folgendem Wortlaut: 

 
 
Die Gemeinde Gauting erlässt aufgrund der Art. 20a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 95 und 103 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 
2021 (GVBl. S. 74) geändert worden ist, folgende  
 
 

S AT ZUNG 
zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes und 

über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger 
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Die Gemeinde Gauting erlässt aufgrund der Art. 20a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 95 und 103 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende 

Satzung 

zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes und über die Entschädigung 

der ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger: 

I. GEMEINDEVERFASSUNGSRECHT 

§ 1     Zusammensetzung des Gemeinderates 

Der Gemeinderat besteht aus der berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin und 30 ehrenamtlichen 

Mitgliedern. Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder werden nicht gewählt. 

§ 2     Ausschüsse, Beiräte 

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende ständi-

ge Ausschüsse: 

1. Den Haupt- und Finanzausschuss 

 bestehend aus der Vorsitzenden und zwölf ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,  

2. den Bauausschuss 

 bestehend aus der Vorsitzenden und zwölf ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,  

3. den Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss,  

 bestehend aus der Vorsitzenden und zwölf ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern, 

4. den Ferienausschuss,  

 bestehend aus der Vorsitzenden und zwölf ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern 

5. den Rechnungsprüfungsausschuss,  

 bestehend aus dem Vorsitzenden und sechs ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderates 

6. den Konzessionsausschuss,  

 bestehend aus dem Vorsitzenden und sechs ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern. 
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(2) Den Vorsitz in den in Abs. 1 Ziff. 1 bis 5 genannten Ausschüssen führt die erste Bürgermeiste-

rin. Im Rechnungsprüfungsausschuss und im Konzessionsausschuss führt ein vom Gemein-

derat bestimmtes ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied den Vorsitz.  

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der Gemeinderat selbst zur Entscheidung zu-

ständig ist. Im Übrigen beschließen sie anstelle des Gemeinderates (beschließende Aus-

schüsse). 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung so-

weit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist. 

(5) Der Gemeinderat kann Sonderausschüsse für besondere oder vorübergehende Aufgaben 

einsetzen. Zusammensetzung und Aufgabenbereich werden durch einfachen Beschluss gere-

gelt. Sonderausschüsse sind nur vorberatend tätig  

(6) Der Gemeinderat kann zu seiner Beratung in bestimmten Angelegenheiten oder Aufgabenge-

bieten Beiräte oder Kommissionen bilden, denen auch Bürger angehören können, die nicht 

Mitglieder des Gemeinderates sind. Zusammensetzung und Aufgabenbereich werden durch 

einfachen Beschluss geregelt. 

§ 3     Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 

Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den 

Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Außerdem können 

einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vor-

schrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 

§ 4     Erste Bürgermeisterin 

Die erste Bürgermeisterin ist Beamtin auf Zeit. 

§ 5     Weitere Bürgermeister 

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte. 
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II. ENTSCHÄDIGUNG 

§ 6     Entschädigung, Sitzungsgelder 

(1) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung  

 monatlich pauschal 60,00 € 

 für jede notwendige Teilnahme an einer Sitzung des  

 Gemeinderats pauschal 60,00 €  

 für jede notwendige Teilnahme an einer Sitzung des  

 Haupt- und Finanzausschusses inkl. Haushaltsklausur 

Bauausschuss 

Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses 

Ferienausschusses 

Rechnungsprüfungsausschusses 

Konzessionsausschusses 

 jeweils pauschal 40,00 € 

(2) Bei Teilnahme an Ortsbesichtigungen sowie für Besprechungen der Fraktionssprecher werden 

jeweils pauschal 20,00 € vergütet.  

Die Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Kommissionen u. ä. werden einer Ausschusssit-

zung gleichgestellt, sofern dazu von der Bürgermeisterin eingeladen wurde. 

(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder von Wahlvorständen erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädi-

gung ein Zehr-/Erfrischungsgeld in Höhe von 

 bei Kommunalwahlen 100,00 €  

 bei sonstigen Wahlen 80,00 € 

 bei Europa- und Bundestagswahlen, gesonderten 

Bürgermeister- und oder Landratswahlen, 

 gesonderten Volks- oder Bürgerentscheiden  60,00 € 

 für jeden Tag, an dem sie in einem Wahlvorstand tätig sind (Durchführung einer Wahl ein-

schließlich Auszählen des Wahlergebnisses). 

 Fallen zwei Wahlen / Entscheide zusammen (ausgenommen Landtags- und Bezirkswahl so-

wie Bürgermeister- / Landratswahl) wird der Satz um 20,00 € erhöht. Es wird jedoch maximal 

der Satz für die Gemeinde- und Landkreiswahlen gezahlt. 
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 Ab drei Wahlen / Entscheiden wird der Satz für die Gemeinde- und Landkreiswahlen gezahlt. 

 Erstreckt sich die Stimmenauszählung über mehrere Tage, so beträgt die Entschädigung für 

jeden weiteren vollen Tag jeweils 40,00 €. 

§ 7     Ersatzleistungen, Reisekosten 

(1) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger haben - gegebenenfalls neben einer Entschädigung 

nach § 6 - Anspruch auf Ersatz des durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes entstandenen 

Verdienstausfalles. Dafür gilt folgende Regelung: 

1. Angestellten und Arbeitern wird der durch Bestätigung des Arbeitgebers nachgewiesene, tat-

sächlich entstandene Verdienstausfall erstattet. 

2. Selbständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 30,00  € je angefangene Stunde 

für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 

3. Personen, die keine Ersatzansprüche nach Ziff. 1 oder 2 haben, denen aber im beruflichen 

oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch Nachholen versäum-

ter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine 

Pauschalentschädigung von 10,-- € je angefangene Stunde Zeitversäumnis. 

(2) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung 

nach den Sätzen der Art. 5, 9 und 10 des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG). 

(3) Ersatzleistungen nach Abs. 1 und 2 werden nur auf Antrag gewährt. 

§ 8     Auszahlung 

Die Entschädigungen nach S 6 Abs. 1 und 2 werden monatlich abgerechnet und ausgezahlt. Die 

sonstigen Entschädigungen werden innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung oder nach ei-

ner Wahl bzw. nach Abschluss der ehrenamtlichen Tätigkeit gezahlt. 

§ 9     Entschädigung des Ortssprechers/der Ortssprecherin 

Die §§ 6 bis 8 gelten für den Ortssprecher/die Ortssprecherin entsprechend. 
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III. GELTUNGSDAUER  

§ 10     Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft;  

sie gilt bis zum Zusammentritt des Gemeinderates der XVI. Wahlperiode. 

Gauting, den xx.xx.xxxx 

Dr. Brigitte Kössinger 

Erste Bürgermeisterin 

 
 
 
3. Der Gemeinderat beschließt die vorzeitige Anwendung von § 6 Entschädigung, Sitzungsgeld 

insbesondere hier die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeinderatsmitglie-
der rückwirkend ab 01.02.2024.  

 
 
Gauting, 06.02.2024 
 
 
 
 

Unterschrift 
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